
 

 

 

Mandanteninformation 
August 2010 
Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
• Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung August und September 2010 
Kapitalgesellschaften 
• Unterbleibt die Handelsregistereintragung einer GmbH in Gründung, ist sie nicht körperschaftsteuerpflichtig 
• Zusage einer Pension ohne ausreichende Erprobung ist verdeckte Gewinnausschüttung 
• Disquotale Einlage eines Gesellschafters in eine GmbH führt nicht zur Schenkung an die übrigen Gesellschafter 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
• Werbungskosten bei Teilnahme an einer Auslandsgruppenreise 
• Abgrenzung von zulässigen und unzulässigen Nebentätigkeiten 
Erben/Vererben 
• Steuerklasse bei ehemaligem Adoptionsverhältnis 
• Auf geerbten Zinserträgen ruhende Kapitalertragsteuer ist keine Nachlassverbindlichkeit 
Unternehmer 
• Ernstliche Zweifel an Gewinnrealisierung bei Übertragung eines Wirtschaftsguts zwischen 

Schwesterpersonengesellschaften 
• Reisekosten eines Unternehmers für die Teilnahme an offiziellen Reisen von Regierungsmitgliedern können 

abziehbar sein 
• Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH zur Vermeidung von gewerblichem Grundstückshandel 

grundsätzlich nicht missbräuchlich 
Kinder 
• Kindergeldanspruch bei Teilnahme des volljährigen Kindes am Schulunterricht zur Erfüllung der Schulpflicht 
• Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für behindertes Kind: Einsatz eigenen Vermögens 
 
Zu näheren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Ludwig Lenk 
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Fälligkeitstermine Steuer/Sozialversicherung August und September 2010 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.8.2010 1 10.9.2010 
Umsatzsteuer 10.8.2010 10.9.20102 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

3 
Entfällt 10.9.2010 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.9.2010 

Ende der Schonfrist  Überweisung
obiger Steuerarten 

4 

bei Zahlung durch:  Scheck

13.8.2010 

5 

13.9.2010 

6.8.2010 7.9.2010 

Gewerbesteuer 16.8.2010 Entfällt 
Grundsteuer 16.8.2010 Entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck

19.8.2010 

5 
 

12.8.2010 

Entfällt 
 

Entfällt 
Sozialversicherung 27.8.2010 6 28.9.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzufüh-
ren. 

 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 

 

Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.8./24.9.2010) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Kapitalgesellschaften 

Unterbleibt die Handelsregistereintragung einer 
GmbH in Gründung, ist sie nicht körperschaftsteu-
erpflichtig 

Nach Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags 
einer GmbH befindet sie sich in Gründung und wird als 
„Vorgesellschaft“ bezeichnet. Wird sie später ins Han-
delsregister eingetragen, werden Vorgesellschaft und 
GmbH steuerlich als einheitliche Kapitalgesellschaft 
behandelt. Wenn die Vorgesellschaft nicht eingetragen 
wird, ist sie nicht körperschaftsteuerpflichtig. Die Grün-
dungsgesellschafter gelten dann als Mitunternehmer  

 
 
der Vorgesellschaft. In diesem Fall ist eine gesonderte 
und einheitliche Gewinnfeststellung durchzuführen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zusage einer Pension ohne ausreichende Erpro-
bung ist verdeckte Gewinnausschüttung 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestä-
tigt, nach der die Zusage einer Pension an den Gesell-
schafter-Geschäftsführer oder an eine diesem nahe 
stehende Person ohne ausreichende Erprobung als 
verdeckte Gewinnausschüttung zu qualifizieren ist. 
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Im vom Gericht entschiedenen Fall war der Geschäfts-
führer einer GmbH zu 99 % an der Gesellschaft betei-
ligt. Seine Ehefrau arbeitete bereits seit zehn Jahren 
als kaufmännische Angestellte im Betrieb und wurde 
am 22. Oktober 2000 zur weiteren einzelvertretungs-
berechtigten Geschäftsführerin bestellt. Bereits 
sechs Wochen später erteilte die GmbH der Ehefrau 
die Zusage einer lebenslänglichen Altersrente sowie 
einer Berufsunfähigkeitsrente. Mangels ausreichender 
Probezeit beurteilte das Finanzamt die Zuführung zur 
Pensionsrückstellung als verdeckte Gewinnausschüt-
tung. Das Gericht bestätigte die Rechtsauffassung des 
Finanzamts. Auf das Erfordernis einer Probezeit könne 
nicht deshalb verzichtet werden, weil die Ehefrau be-
reits längere Zeit für die GmbH tätig war. In ihrer Arbeit 
als Büroangestellte war sie weisungsgebunden und 
hatte somit keine einem Geschäftsführer vergleichbare 
führende Stellung inne. 

Disquotale Einlage eines Gesellschafters in eine 
GmbH führt nicht zur Schenkung an die übrigen 
Gesellschafter 

Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Ge-
sellschafters durch die Vermögenseinlage eines ande-
ren Gesellschafters in die GmbH, liegt darin keine 
Schenkung des einbringenden an den anderen Gesell-
schafter. Mit dieser Beurteilung stellt der Bundesfi-
nanzhof klar, dass ertragsteuerliche Aspekte bei der 
Schenkungsteuer als reiner Verkehrsteuer keine Rolle 
spielen. Der anderslautenden Auffassung der Finanz-
verwaltung in den Erbschaftsteuerrichtlinien ist nicht zu 
folgen. 
Die Situation kann sich bei der Sacheinlage eines Ge-
sellschafters in die GmbH ergeben. Der Gesellschafter 
legt ein Grundstück mit einem Wert von 100 in die 
Gesellschaft ein. Als Gegenleistung erhält er Stamm-
einlagen im Wert von 40. Bei einer zweigliedrigen 
GmbH verteilen sich die im Grundstück liegenden stil-
len Reserven von 60 auf beide Gesellschafter. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Werbungskosten bei Teilnahme an einer Aus-
landsgruppenreise 

Reisekosten können nur dann als Werbungskosten 
abgezogen werden, wenn sie beruflich veranlasst sind. 
Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer 
sowohl betrieblichen oder beruflichen Veranlassung 
auf der einen und einer privaten Veranlassung auf der 
anderen Seite galt bisher ein Abzugsverbot. Derartige 
Aufwendungen waren, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, insgesamt der Privatsphäre zuzuordnen und 
nicht abzugsfähig. Nunmehr ist in „gemischten“ Fällen 
eine Aufteilung im Verhältnis der beruflichen und priva-
ten Zeitanteile vorzunehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat in einem weiteren Fall das 
Finanzgericht zur erneuten Prüfung aufgefordert. Da-
bei muss das Finanzgericht feststellen, ob die berufli-
chen und privaten Veranlassungsbeiträge objektiv 

voneinander abgrenzbar sind, wenn nicht nur berufli-
che Gründe für die Reise bestanden haben. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Gymnasiallehrerin für 
Englisch an einer achttägigen Fortbildungsreise für 
Englischlehrer nach Dublin teilgenommen und dafür 
Dienstbefreiung erhalten. Die Reise lief nach einem 
festen Programm ab und umfasste neben kulturellen 
Vortragsveranstaltungen auch Besichtigungstermine 
und einen Ausflug nach Belfast. 

Abgrenzung von zulässigen und unzulässigen 
Nebentätigkeiten 

Bestimmte Nebentätigkeiten darf der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer nicht verbieten. Dies geht aus einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 
Geklagt hatte eine mit 15 Wochenstunden teilzeitbe-
schäftigte Briefsortiererin der Deutschen Post AG, die 
frühmorgens eine Nebentätigkeit als Zeitungszustelle-
rin mit einer Wochenarbeitszeit von sechs Stunden bei 
einem anderen Unternehmen ausüben wollte. Dieses 
andere Unternehmen stellte nicht nur Zeitungen, son-
dern auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die 
Tätigkeit der Klägerin beschränkte sich allerdings auf 
die Zustellung von Zeitungen. 
Die Deutsche Post AG untersagte der Klägerin die 
Nebentätigkeit für das andere Unternehmen. Zu Un-
recht, wie jetzt das Bundesarbeitsgericht entschied. Es 
sei bereits zweifelhaft, ob nach allgemeinen arbeits-
rechtlichen Grundsätzen auch bei untergeordneten 
Tätigkeiten jede Unterstützung eines Konkurrenzun-
ternehmens verboten ist. Dies könne aber dahinste-
hen, da die auf die Parteien anwendbare Tarifregelung 
eine Untersagung jedenfalls nur bei einer unmittelba-
ren Wettbewerbstätigkeit zulasse. 
Eine unmittelbare Wettbewerbstätigkeit sah das Ge-
richt im vorliegenden Fall nicht. Zwar befänden sich 
beide Unternehmen bei der Briefzustellung in Konkur-
renz zueinander, die Klägerin sei aber bei dem Kon-
kurrenzunternehmen weder in der Briefzustellung tätig, 
noch gäbe es Überschneidungen ihrer Tätigkeiten bei 
den beiden Unternehmen. Die Nebentätigkeit der Klä-
gerin verletze keine schutzwürdigen Interessen der 
Deutschen Post AG. Die nur untergeordnete wirt-
schaftliche Unterstützung des Konkurrenzunterneh-
mens reiche hierfür nicht aus. 

Erben/Vererben 

Steuerklasse bei ehemaligem Adoptionsverhältnis 

Onkel und Tante hatten ihren Neffen mit 12 Jahren als 
Kind angenommen und das Adoptionsverhältnis zum 
Zeitpunkt seiner Volljährigkeit wieder aufgehoben. Sie 
bestimmten in ihrem Testament den Neffen auch zum 
Erben nach ihrem Tod. Für die später angenommene 
Erbschaft beantragte der Neffe als früherer Adoptiv-
sohn seine Einordnung in die Steuerklasse I. Dies 
wurde vom Finanzamt abgelehnt. 
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Die Beurteilung ist vom Bundesfinanzhof bestätigt 
worden. Das Adoptivkindverhältnis ist durch die Auf-
hebung der Adoption vor dem Erbfall erloschen. Für 
erbschaftsteuerliche Zwecke bleibt bei einer Adoption 
das Verwandtschaftsverhältnis der Kinder zu ihren 
leiblichen Eltern bestehen. Insoweit entsteht eine dop-
pelte Begünstigung. Die Steuerklassen I und II sind 
sowohl bei Erwerben aus dem früheren leiblichen Ver-
wandtschaftsverhältnis als auch bei Erwerben im durch 
die Adoption neu begründeten Verwandtschaftskreis 
anwendbar. Diese Sonderregelung kann aber auf ein 
später erloschenes Adoptivkindverhältnis nicht erwei-
tert werden. 

Auf geerbten Zinserträgen ruhende Kapitalertrag-
steuer ist keine Nachlassverbindlichkeit 

Gehören zu einem Nachlass festverzinsliche Wertpa-
piere, sind die darauf bis zum Tod des Erblassers an-
gefallenen Zinserträge werterhöhend zu berücksichti-
gen. Der Ansatz hat nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs mit dem Nennwert zu erfolgen. Die darauf 
lastende und später zu zahlende Kapitalertragsteuer 
ist nicht wertmindernd oder als Nachlassverbindlichkeit 
zu berücksichtigen. Nur die endgültige persönliche 
Einkommensteuer des Erblassers geht auf den Erben 
über. Sie ist als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. 
Durch diese Beurteilung kann es zu einer steuerlichen 
Doppelbelastung kommen. Einerseits unterliegt der 
Bruttobetrag der Zinsen als eigener Vermögenswert 
der Erbschaftsteuer, andererseits wird darauf Ein-
kommensteuer erhoben. Eine daraus resultierende 
Übermaßbesteuerung kann nur im Rahmen der Ein-
kommensteuerfestsetzung geltend gemacht werden. 

Unternehmer 

Ernstliche Zweifel an Gewinnrealisierung bei Über-
tragung eines Wirtschaftsguts zwischen Schwes-
terpersonengesellschaften 

An der A-GmbH & Co. KG waren die Kommanditisten 
A zu 67 % und B zu 33 % beteiligt. Diese gründeten 
eine B-GmbH & Co. KG, an der Sie mit denselben 
Vermögensanteilen beteiligt sind. Im Jahr 2006 über-
trug die A-GmbH & Co. KG zur Erbringung der Kom-
manditeinlagen drei seit Jahren zum Betriebsvermö-
gen gehörende Grundstücke zu Buchwerten auf die 
B-GmbH & Co. KG. Das Finanzamt vertrat die Auffas-
sung, die Grundstücke seien zum Teilwert zu entneh-
men und erhöhte den Gewinn der A-GmbH & Co. KG. 
Der Bundesfinanzhof hat dagegen ernstliche Zweifel 
an einer Gewinnrealisierung bei Übertragung eines 
Wirtschaftsguts zwischen Schwesterpersonengesell-
schaften. Subjekt der Einkünfteerzielung ist der Ge-
sellschafter. Jedem Gesellschafter ist auch sein Anteil 
an den stillen Reserven der Wirtschaftsgüter zuzuord-
nen. Bei derartigen Übertragungen würde die Aufde-
ckung stiller Reserven zu einer gleichheitswidrigen 
Besteuerung führen. Ein anderer Senat des Bundesfi-
nanzhofs hatte vor Monaten anders entschieden. Die 

Entscheidung im Hauptsacheverfahren darf deshalb 
mit Spannung erwartet werden. 
Hinweis: Wer Übertragungen dieser Art vornehmen 
will, sollte vorher den Rat des Steuerberaters einholen. 

Reisekosten eines Unternehmers für die Teilnahme 
an offiziellen Reisen von Regierungsmitgliedern 
können abziehbar sein 

Der Geschäftsführer einer GmbH, die später in eine 
AG umgewandelt wurde, und seine Ehefrau, die zu-
nächst Angestellte, dann Prokuristin der GmbH sowie 
der AG, später wie ihr Ehemann Vorstand der AG war, 
hatten mit der GmbH bzw. AG Verträge abgeschlos-
sen, die u. a. die Erstattung sämtlicher Aufwendungen 
für Geschäftsreisen vorsahen. Für den Fall, dass die 
Geschäftsreisen steuerlich nicht als Betriebsausgaben 
anerkannt wurden, sollten die Aufwendungen lohnver-
steuert werden. Ab 1993 begleitete der Ehemann als 
Mitglied einer Wirtschaftsdelegation den Ministerpräsi-
denten auf dessen Auslandsreisen in verschiedene 
Länder. Außerdem besuchte das Ehepaar die Jahres-
tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Kos-
ten wurden jeweils vom Arbeitgeber erstattet. 
Während das Finanzamt die Aufwendungen in allen 
Jahren als Arbeitslohn versteuern wollte, war das Fi-
nanzgericht der Meinung, die Reisekosten stellten 
verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Die erhoffte 
Anbahnung geschäftlicher Kontakte sei zu unsicher 
gewesen. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Im entschie-
denen Fall komme eine Aufteilung der Reisekosten in 
einen beruflichen und privaten (Zeit-) Anteil nicht in 
Betracht. Bei seiner erneuten Entscheidung über die 
berufliche Veranlassung habe das Finanzgericht zu 
beachten, dass auf Grund der Auswahl der Reiseteil-
nehmer durch die zuständigen Ministerien die betrieb-
liche Veranlassung in der Regel gegeben sei. Auf 
Grund des Programmablaufs sei eine private Veran-
lassung ausgeschlossen gewesen. Auch sei zu beach-
ten, dass die Anbahnung von Kontakten auf solchen 
Reisen für unternehmerische Ziele genutzt werden 
können. Ein solcher Nutzen ist auch dann gegeben, 
wenn der Unternehmer durch die Informationen auf 
solchen Reisen von weiteren Aktivitäten absieht. 

Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen 
GmbH zur Vermeidung von gewerblichem Grund-
stückshandel grundsätzlich nicht missbräuchlich 

Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel 
ist die Zwischenschaltung einer GmbH grundsätzlich 
nicht missbräuchlich, wenn diese nicht funktionslos ist. 
Davon ist auszugehen, wenn die Gesellschaft wesent-
liche eigene Tätigkeiten, wie z. B. Bebauung des er-
worbenen Grundstücks und anschließende Verwer-
tung, ausübt. 
Eine GbR hatte in den Neuen Bundesländern Grund-
stücke von der Treuhandanstalt erworben. Die an-
schließende Bebauung und Vermietung gelang nur 
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teilweise, so dass sich die Gesellschaft entschloss, 
eine Teilfläche an eine gesellschafteridentische GmbH 
zu veräußern. Die GmbH errichtete nachfolgend 
45 Wohnungen und veräußerte diese im Verlaufe von 
etwa zwei Jahren. Das Finanzamt rechnete diese Akti-
vitäten der GbR zu und erfasste so statt der bisher 
veranlagten Verluste aus Vermietung und Verpachtung 
positive Einkünfte aus Gewerbebetrieb in erheblicher 
Höhe. 
Der Bundesfinanzhof hat dies anders beurteilt und 
festgestellt, dass hier kein gewerblicher Grundstücks-
handel der GbR vorliegt. Die ursprüngliche Absicht, 
das Grundstück selbst zu bebauen und zu vermieten, 
konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dass diese 
Absicht aufgegeben wurde, war durch äußere Um-
stände verursacht, die die Gesellschaft selbst nicht zu 
vertreten hatte. Der Verkauf einer Teilfläche an die 
personenidentische GmbH, die anschließende Bebau-
ung und die Verwertung kann der GbR nicht zuge-
rechnet werden, weil die GmbH eigene Aktivitäten 
entfaltet und die Vermarktung des Objekts auf eigene 
Rechnung und eigenes Risiko betrieben hatte. Eine 
missbräuchliche Zwischenschaltung der Kapitalgesell-
schaft wäre nur dann anzunehmen gewesen, wenn die 
erwerbende Gesellschaft zum Zwecke des Ankaufs 
und des Weiterverkaufs gegründet worden wäre, um 
damit ein Überschreiten der so genannten 
Drei-Objekt-Grenze bei dem Personenunternehmen zu 
vermeiden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kinder 

Kindergeldanspruch bei Teilnahme des volljähri-
gen Kindes am Schulunterricht zur Erfüllung der 
Schulpflicht 

Befindet sich ein volljähriges Kind, das das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, in Berufsausbildung, 
besteht Anspruch auf Kindergeld, wenn auch die übri-
gen Voraussetzungen gegeben sind. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es nicht 
darauf ankommt, dass die tatsächliche Unterrichtszeit 
wie bei einem Sprachunterricht von Au-pair-Mädchen 
mindestens zehn Wochenstunden beträgt. Nimmt das 
Kind an einer Schulausbildung teil, die der jeweiligen 
landesrechtlichen Regelung zur Erfüllung der Schul-
pflicht entspricht, ist allein dies entscheidend. 

Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für behinder-
tes Kind: Einsatz eigenen Vermögens 

Unterhaltsaufwendungen für eine gesetzlich unter-
haltsberechtigte Person sind nur dann abzugsfähig, 
wenn Einkommen und Vermögen dieser Person be-
stimmte Grenzen nicht überschreiten. Als unschädli-
ches Vermögen wird ein Betrag von 15.500 € ange-
nommen. Unabhängig von dieser durch die Recht-
sprechung und Verwaltung herausgebildeten Grenze 
sind Kosten für den Unterhalt dann abzugsfähig, wenn 

diese als außergewöhnliche Belastung allgemeiner Art 
geltend gemacht werden. 
Die Eltern eines unter dem Down-Syndrom leidenden, 
kindergeldberechtigten Kindes hatten außergewöhnli-
che Belastungen allgemeiner Art in Höhe von etwa 
38.000 € geltend gemacht. Da das Kind Miteigentümer 
eines Mietwohngrundstücks war, dessen anteiliger 
Wert 15.500 € überstieg, wurden die Aufwendungen 
nicht zum Abzug zugelassen. 
Der Bundesfinanzhof stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass die das eigene Vermögen des Unterhalts-
empfängers betreffende gesetzliche Regelung nicht für 
die Geltendmachung von außergewöhnlichen Belas-
tungen allgemeiner Art gilt. Hier finden die allgemeinen 
Grundsätze zum Einsatz eigenen Vermögens aus dem 
Unterhaltsrecht Anwendung. Als Schonvermögen blei-
ben danach Vermögenswerte unberücksichtigt, die 
eine maßvolle Altersversorgung sichern. 
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